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Kontrolle der Baumaßnahmen in der Stadt durch die Stadtverwaltung/Bauamt 

Sehr geehrter Herr Hein, 

für Toren o. g. Vorschlag zum Bürgerhaushalt 2021 bedanke ich mich auch im Namen des Stadtrates 
ausdrücklich. Der Vorschlag wurde in dem zuständigen Fachausschuss diskutiert, durch das Fachamt 
geprüft und ich teile Tunen das Ergebnis im Folgenden mit. 

Leider lassen sich auf Grund dringend notwendiger Leistungen im unterirdischen Bauraum, wie zz. beim 
umfangreichen Breitbandausbau, Aufgrabungen in den öffentlichen Flächen kaum vermeiden. Allerdings 
sind sämtliche Firmen verpflichtet, vor Beginn einer Aufgrabung entsprechende Genehmigungen durch 
die Stadt einzuholen. 

Dabei erteilt i. d. R. das Bauamt, Abt. Hoch- u. Tiefbau, die erforderliche Aufgrabungsgenehmigung 
und die Straßenverkehrsbehörde beim Ordnungsamt die zugehörige verkehrsrechtliche Anordnung, 
wenn öffentliche Verkehrsflächen betroffen sind. 

Verbindliche Handlungsgrundlage stellt dabei die „Richtlinie für das Aufgraben öffentlicher Straßen, 
Wege und Plätze in der Stadt Ilmenau und ihrer Ortsteile" (Aufgrabungsrichtlinie) dar, welche seit dem 
01.07.2019 in Kraft ist. Diese Richtlinie beinhaltet sämtliche Vorschriften, die für die Aufgrabungen 
ausführenden Firmen verpflichtet sind, um die Leistungen nach den anerkannten Regeln der Technik 
auszuführen. 

Mit Vorlage des Antrags zur Aufgrabung erfolgt durch unsere Mitarbeiter in enger Zusammenarbeit mit 
der jeweiligen Ausführungsfirma die Prüfung, inwieweit die beantragte Maßnahme mit den geringsten 
Schäden für die Stadt durchgeführt werden kann. 

Die Aufgrabungsrichtlinie verpflichtet die Firmen, städtische Mitarbeiter in alle technologischen 
Schritte einzubeziehen. So darf zum Beispiel mit dem Einbau der Verkehrsflächenbefestigung 
(Pflaster, Asphalt etc.) erst begonnen werden, wenn die geforderten Verdichtungsnachweise und 
Tragfähigkeitswerte der unteren Schichten dem Bauamt vorliegen. 
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